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Sachverhalt und Anträge 

Der BeschwerdefQhrer (Einsprechender) hat gegen die am 

6. Mai 1991 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der 

Einspruchsabteilung über die Fassung, in der das Patent 

Nr. 0 115 087 in gendertem Umfang aufrechterhalten 

werden kann, am 11. Juli 1991 unter gleichzeitiger 

Zahiung der GebQhr Beschwerde eingelegt und diese am 

12. August 1991 begrundet. 

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf 

Artikel 100 a) EPU angegriffen worden. 

Die relevanten Dokuxnente des Einspruchs- wie Beschwerde-

verfahrens sind: 

(Dl) 	DE-A-2 646 395 

GB-A-2 060 754 

US-A--3 603 046 

DE-U-1 940 275 

(D5/ als Stand der Technik anerkannte of fenkundige 

D6) 	Zeichnung Mr. 999.007.071.0 der Autobahrimeisterei 

Wels bzw. die technische Beschreibung einer 

automatischen Grubenabdeckung der Firma Ganser 

DE-B--1 022 965 

DE-B-1 250 344 und 

(D16) DE-C-2 904 399. 
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Nach vorbereitender Mitteilung der Karnrner geinaI 

Artikel 11 (2) VOBK vorn 18. Oktober 1993 f and am 

3. Mai 1994 eine mQndliche Verhandlung vor der Kammer 

statt, in der die Beschwerdegegnerin im Rahmen eines 

Hauptantrags neue AnsprQche 1 bis 5, eine daran angepaite 

Beschreibung mit den Seiten 1 bis 7 sowie Figuren 1 und 2 

- v-o-r-LegteSoILteder Hauptantrag nicht gewahrbar sein, 

dann soilten Hi1fsantrge I und II zum Tragen kornmen. 

Der Anspruch 1 des in der mUndlichen Verhandlung vor der 

Karnmer Uberreichten Hauptantrags hat folgenden Wortlaut: 

u1. Rolladenartige Abdeckung (12) für Montagegruben (14), 

bestehend aus einer Vielzahl paralleler Tragbalken (1), 

deren Enden FUhrungskOrper (8) aufweisen und auf Schienen 

(11), die als FUhrung dienen, am Grubenrand aufliegen, 

wobei die Tragbalken (1) auf der Unterseite mittels 

parallel zu den Schienen (11) verlaufender Ketten (2) 

verbunden sind, und durch einen auf die Ketten (2) 

wirkenden Antriebsmotor (4) aus der Abdeckstellung in 

eine Ruhestellung in der Grube und umgekehrt bewegbar 

1st, wobei jeder Tragbalken (1) ein Glied einer Gelenk-

kette (2) bildet, deren Gelenke (7) je den Spalten 

zwischen den Tragbalken zugeordnet und in der Abdeck-

stellung am unteren Spaltenende angeordnet sind, der 

Antriebsmotor (4) mit seinem Kettenrad (5) mit 

Ausnehxnungen für die Kettengelenke (7) auf die Kette bei 

der Bewegung in die Abdeckstellung schiebend einwirkt und 

die FUhrungsflchen der FQhrungen (11) für die FUhrungs-

kOrper (8) der Tragbalken (1) in der Abdeckstellung 

horizontal verlauf en, dadurch gekennzeichnet, dais, das 

antreibende Kettenrad (5) als oberes Umlenkrad zwischen 

einer waagrechten und einer senkrechten Fuhrung der 

Abdeckung (12) angeordnet ist, dais die FQhrungskOrper (8) 

als Rollen ausgebildet sind, und dais die Bolzen (25) der 

Kettengelenke (7) die Achsen der Rollen bilden." 
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Der BeschwerdefQhrer beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Zur 

StQtzung dieser Anträge hat er im wesentlichen 

vorgetragen: 

Vom Stand der Technik gemai (D5/D6) ausgehend liege es 

nahe, die aus dem Dokuznent (D16) bekannte Rol-lenkette auf 

den Gattungsgegenstand zu Ubertragen, urn -ohne 

erfinderisches Ttigwerden die Abdeckung gemag Anspruch 1 

des Hauptantrags zu erhalten. Auch wenn im Dokurnent (D16) 

nicht eindeutig of fenbart sei, dais die Laufrollen-Achsen 

identisch sind mit den Achsen der Antriebsrollen der 

Kette, sei für den Facbinann nur diese Variante 

wahrscheinlich und in den Stand der Techriik gemAS  

Dokurnent (D16) hineinzuinterpretieren. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt demgegenflber die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf 

der Basis des in der mundlichen Verhandlung vor der 

Kainrner vorgelegterx Hauptantrags bestehend aus 

- Anspruchen 1 bis 5 

- Beschreibung, Seiten 1 bis 7 und 

- Figuren 1 und 2 

bestehen zu lassen, ggf. den Bestand des Patents im 

Rabmen von Hi1fsantrgen I bzw. II zu voliziehen. 

Zur StUtzung dieser Antrge verweist sie darauf, daI 

gemag Anspruch 1 des Hauptantrags nunrnehr vorgeschrieben 

sei, daZ das antreibende Kettenrad "5" als ober.g 

Umlenkrad zwischen einer waagrechten und einer 

senkrechten FQhrung der Abdeckung 11 12' angeordnet ist, so 

dag sich daraus eine Montagevereinfachung und eine 

Herabsetzung der Aufbaurnwirkung der Kette ergibt. 
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Mit Buck auf das Dokument (D16) wurde herausgesteult, 

dais, es in einem wesentlichen Punkt hinter der Gattung des 

Anspruchs 1 gemaf, Hauptantrag zurQckbleibt, weil es 

hieraus nicht unstreitig kiar sei, dag die Boizen der 

Kettengelenke die Achsen der Rollen des FQhrungskOrpers 

bilden, wobei allenfalls eine unzulássige ex-post-

-Betrach.ting_zunemanderenErgebnis fQhre. Die Fig. 4 

des Dokuments (D16) als Schnittdarstel1ungiaiié 

jedenfalls keinen eindeutigen Rfickschl ug darauf zu, daf 

gleichachsige Antriebsrollen und Laufräder vorliegen, 

ferner sei nicht kiar, wo beim Gegenstand gemãJ!, Dokument 

(DiG) die Kettengelenke anzuordnen seien und wie im 

einzelnen die Kette angetrieben sei. 

Auch eine Koinbination von (D5/D6) und (D16) kOnne somit 

den Gegenstand des Anspruchs 1 gemag Hauptantrag nicht 

nahelegen, so dag das Patent in diesem Rahmen Bestand 

haben kOnne. 

Ent scheidungsgrunde 

Die Beschwerde ist zulassig. 

Hauptantrag 

Nch.stkornmender Stand der Technik, Aufgabe und deren 

LOsung 

2.1 	Ausweislich des Vorverfahrens ist die of fenkundige 

Vorbenutzung gemai (D5/D6) als Stand der Technik 

anerkannt worden. Dieser Stand der Technik steilt den 

Ausgangspunkt vorliegender Erfindung dar, vgl. geltende 

Beschreibung Seite 1, Absätze 1 und 2. 
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2.2 	Anspruch 1 ist gegenUber (D5/D6) zutref fend abgegrenzt. 

Dieser Stand der Technik ist gekennzeichnet durch 

FUhrungsnuten horizontaler Erstreckung an den Enden von 

Tragbalken; in diese Fuhrungsnuten ragen bei der 

vorbekannten rolladenartigen Abdeckung für Montagegruben 

FUhrungsschienen hinein, so dag die Tragbalken im 

vertikalen Bewegungsabschnitt der Ketten gefuhrt und irn 

horizontalen Bewegungsabschnitt der Ketten zustz1ich 

getragen bzw. gegen Aufbäumen der Kette gefQhrt sind. 

	

2.3 	Von diesein Stand der Technik ausgehend ist es gernãi 

geltender Beschreibung Seite 2, Absatz 4 Aufgabe der 

Erfindung, die Führung der Tragbalken bei einer 

gattungsgemãien Abdeckung für Montagegruben zu 

verbessern. 

	

2.4 	Gemag Anspruch 1 wird dies bei einer gattungsgemã1en 

Abdeckung durch die kennzeichnenden Merkmale des 

Anspruchs 1 dadurch erreicht: 

das antreibende Kettenrad ist ein oberes Umlenkrad 

zwischen der waagrechten und senkrechten Fuhrung der 

Abdeckung; 

die FührungskOrper sind Rollen; 

die Boizen der Kettengelenke bilden die Achsen der 

Rollen. 

	

2.5 	Darnit wird erreicht, dag die Tragbalken von 

Fuhrungsschienen bzw. Beschlãgen befreit werden kOnnen. 

Die Funktion der Fuhrungsschienen übernehinen die Rollen, 

die auf Boizen der Kettengelenke vorgesehen sirid und 

keine Lastaufnabrne-, sondern nur eine Fcihrungsfunktion 

ausüben. Die rollende Führung gernA9 Anspruch 1 setzt die 

Verklexnmungsgefahr der vorbekannten Konstruktion herab. 

Die Ausbildung des oberen tlmlenkrades als antreibendes 

1753 .D 
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Kettenrad erOffnet darUber hinaus die MOglichkeit, die 

Schubkraft - durch die angetriebenen Kettenräder - 

geradlinig in den betreffenden Teil der Abdeckung 

einzuleiten, wodurch etwaige Klemrnkrafte von vornherein 

verrnindert und die Bauweise insgesamt vereinfacht wird, 

da die Rollen keine Traglast aufnehmen und sornit leicht 

a-usqebiidet werden kOnnen. 	 - - 

Neuheit 

Die Frage der Neuheit des Gegenstandes gem&g Anspruch 1 

ist zwischen den Parteien unstrittig gewesen und war 

demzufolge auch kein Diskussionspunkt in der mUndlichen 

Verhandlung vor der Kammer. 

Erfinderische Tãtigkeit 

4.1 	Vom Stand der Technik gemai (D5/D6) fUhrt selbst bei 

Heranziehung des vorauszusetzenden Wissens des Fachrnanns 

kein direkter Weg zuxn Gegenstand des Anspruchs 1, weil 

allenfalls der Ersatz des Systems FQhrungsnut-Fuhrungs- 
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schiene durch ein System von FUhrungsschiene und 

Fuhrungsrolle im Griffbereich des Fachmanns gelegen haben 

mag, wenn er erkennt, daIs die vorbekannte Einrichtung 

z. B. Probleme bei der Führung der Tragbalken zeitigt. 

	

4.2 	Die beanspruchte AufgabenlOsung gemA9 Anspruch 1 

erschOpft sich hingegen nicht in diesem Merkmal, sondern 

weist als weiteren Schritt aus, dais ein obraø Umlenkrad 

als antreibendes Kettenrad ausgebildet ist. Diese 

Antriebsausgestaltung ergibt das geradlInIge Schieben der 

Kette im oberen waagrechten Bewegungsbereich der Kette 

und 1it schon von der Korizeption her die Gefahr des 

Aufbumens der Kette gering erscheinen. Dieses Merkinal 

ist obns Kenntnts der Brfindung irrt hier vorliegenden 

Stand der Technik ohne Vorbild. Das Dokument (D16) weist 

sowohi ob.re wie auch unteze Antriebsrnotoren bzw. 

Antriebskettenräder auf, vgl. z. B. Fig. 3 Bezugszeichen 

051/52 und 1 53, 54 0  sowie 0 38w; das Dokuinent (D16) als 

Ganzes lehrt aber nicht, da:9 das obere und nuz das obere 

Umlenkrad das antreibende Kettenrad sein so11/mu. Selbst 

wenn aber aus dem Dokument (D16) etwas Vergleichbares 

hergeleitet werden solite, fehit iitner noch der Bezug zu 

einer Kette, die keine Trag-, sondern nur eine 

Führungsfunktion hat, da gem&9 Fig. 4 von (D16) die 

Ketten eindeutig eine Tra9funktion haben, wàhrend sie 

dies gernag Anspruch 1 gerade nicht haben. 

	

4.3 	Das letzte Merkinal des Anspruchs 1, wonach die Boizen 

112511 der Kettengelenke 11711  die Achsen der Rollen bilden, 

ist weder im Einspruchsverfahren noch im Beschwerde-

verfahren eindeutig und jeden Zweifel aussch1ie1end als 

bekannt nachgewiesen worden, was für die Qualitãt dieses 

Merkinals spricht. 

Der Beschwerdeführer sieht dieses Merkmal im Dokument 

(D16) als of fenbart an, die Beschwerdegegnerin ist gerade 

gegenteiliger Meinung. 
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4.4 	Das Dokument (D16) of fenbart in diesem Zusamrnenhang mit 

Fig. 4 eine Tragkette 11 29 11 , dort "Endloskette" 

bezeichnet, die gemag Spalte 8, Zeilen 33 mit 36 dieses 

Dokurnents als "Rollenkette" ausgebildet sein kann. 

Eine weitere Offenbarung, etwa in Form einer weiteren 

F-igr-z.ejner Seitenansicht der Kette ünd der 

Tragschiene, existiert nicht, so daf, der Fachrnñ 

angesprochen 1st, wenn es urn die Beantwortung der Frage 

geht, ob das Dokurnent (D16) die Achseng1eichhit von 

Rolle und Kettengelenk wenigstens in impliziter Form 

of fenbart oder nicht.. 

	

4.5 	Die Kainmer ist in Abwgung der diesbezUglich 

vorgetragenen Argu.rnente der Parteien zu folgender 

Sch1uffo1gerung gelangt: 

Fig. 4 des Dokurnents ist bezUglich des hier 

angesprochenen Sachverhalts nicht aussagekraftig, well 

hieraus eine Achsengleichheit von Rollen und 

Kettengelenken nlcht (eindeutig) erkennbar 1st; sle kann, 

mus aber nicht vorliegen, da in beiden Fallen eine 

funktionstuchtige Rollenkette vorstellbar ist. 

	

4.6 	Vorausgeschickt sei an dieser Stelle, dais ganz gleich, zu 

weicher Auslegung der Facbrnann beim Merkrnal "Achsen-

gleichheit" auch kornmt, das Dokument (D16) im Wlderspruch 

zur Lehre des Anspruchs 1 steht, da in ersterem Fall die 

Kette eine Tragfunktion, irn beanspruchten Fall hingegen 

keine hat. Schon von daher gesehen bestehen also 

erhebliche Zweifel, ob ein Facbrnann, der die Fuhrung der 

Tragbalken bei einer gattungsgemaen Abdeckung verbessern 

will (Aufgabe vorliegender Erfindung), das Dokument (D16) 

Qberhaupt in Betracht ziehen wUrde. 
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4.7 	Den Fall vorausgesetzt, daig der Fachmann (D16) in 

Betracht ziehen wUrde, ergibt sich aber noch die Frage, 

ob er eine "Achsengleichheit" realisieren würde oder 

nicht. Gegen eine Achsengleichheit von FUhrungsrollen und 

Kettengelenken spricht die Tatsache, dais die FQhrungs- 

rollen hOhenversetzt zu den Kettengelenken angeordnet 

sein kOnnen, nämlich als Folge der Niveaus der Fuhrungs-

schienen der Abdeckung. Es ist somit durchaus nachvoll-

ziehbar, dag es Urnstände gibt, die von vornherein gegen 

eine Achsengleichheit sprechen und somit vom 

Beanspruchten wegfuhren. 

	

4.8 	Prufung auf erfinderische Tàtigkeit des Beanspruchten hat 

anhand desStandes der Technik und des Wissens des 

Facbmanns, aber ohne Hineinprojektion der Erfindung in 

dieselben zu erfolgen. 

	

4.9 	Der Hinweis des Beschwerdeführers, dag eine "Rollenkette" 

zwangs1ufig einen Antrieb aufweisen mui, sch1ie9t 

erkennbar noch nicht em, dag die Laufbnder achsengleich 

mit den Kettengelenken sein rnUssen. Ohns K.nntnii der 

Erfindung ist deshaib nicht nachvollziehiDar, daft der 

Facbmann das Dokument (D16) zunãchst in Richtung 

uAchseng1emceitu auslegen würde und daE er diese 

Auslegung (nicht Lehre!) ansch1iefend auf den Gattungs-

gegenstand ubertragen wQrde, urn den Gegenstand des 

Anspruchs 1 zu erhalten. In Ubereinstirrffnung mit dent 

Vortrag der Beschwerdegegnerin spricht viel für die 

Tatsache, dag bei einer Rollenkette die Funktionen des 

Antreibens und des Tragens g.tr.nnt w.rd.n, was baulich 

z. B. dazu fuhren kOnnte, dag die Kettengelenke - in 

Ketten1ngsrichtung gesehen - versetzt zu den 

Trag/Fuhrungsrollen angeordnet werden. Dies spricht 

erkennbar gegen die Auffassung, dag die Kombination von 

Dokurnent (D16) und Stand der Technik gemai (D5/D6) den 

Gegenstand des Anspruchs 1 in naheliegender Weise ergibt. 

Denkbar und von der Statik her gesehen auch wünschenswerc 
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ware überdies die Realisierung der Laufrder zwischen den 

Enden des Tragbalkens (nicht beansprucht), weil dies im 

Lastfall der Abdeckung eine gute AbstUtzung ergbe. 

Dieser Gedanke rnag bei einer Abdeckung der irn Dokument 

(D16) realisierten Bauart Vorteile bringen, er ist aber 

nicht mit dem Konzept der Abdeckung gemaff, Anspruch 1 

vererar-7--dadoxt die Rollen. keine Trag-, soñdern nur 

eine Führungsfunktion haben - im Gegensatt zuxn Stand der 

Technik gemag Dokument (D16) - indem die Tragbalken 

direkt auf den FUhrungsschienen aufliegen, vgl. geltende 

Fig. 2. 

4.10 Auch das weitere Argument der Beschwerdegegnerin, wie 

beim Gegenstand des Dokuxnents (D16) die Kette angetrieben 

werden soil, wenn die Roilen der Kette gleichzeitig 

Laufro].len sind, 1st nicht von der Hand zu weisen, so da1 

insgesamt viel für die Vermutung spricht, daf, der 

Fachxnann trotz Kenntnis des Dokuments (D16) dessen Lehre 

nicht in naheliegender Weise auf den Gattungsgegenstand 

gemaI, (D5/D6) übertragen kann. 

4.11 Die weiteren im Verfahren befindlichen Dokumente (Dl), 

(D2), (D3) und (D4) sind auf Teiirnerkmale des Anspruchs 1 

gerichtet und nicht dazu angetan, die Abdeckung gemaf 

Anspruch 1 nahezulegen. Ihr Rang 1st der des allgemeinen 

Standes der Technik auf dern speziellen Fachgebiet der 

Abdeckungen für Montagegruben, vgl. WQrdigung dieses 

Standes der Technik in der geltenden Beschreibungs-

einleitung, Seiten 1/2. 

4.12 Die Dokumente (D13) und (D14) - nicht in der 

Beschreibungseinieitung berucksichtigt - liegen zunãchst 

schon von der Gattung her so weit vorn Beanspruchten ab, 

dais der Facbmann ihr technisches Gebiet, nämljch das der 

PlattenfOrderer mit groEer Wahrscheinlichkeit nicht 

berucksichtigen würde. Es kommt hinzu, dag gemai, Dokument 

(D14) jede Kette fehit und dais, von daher schon keine 
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wesentliche Gemeinsainkeit mit dem Beanspruchten vorliegen 

kann. Beim Gegenstand des Dokuments (D13) liegt em 

Achsenversatz von Rollenachse und Kettengelenk vor, vgl. 

z. B. Fig. 1 b) Bezugszeichen 11 9" und 11 14" bzw. 11 9" und 

11 19 11 , so dai auch dessen Lehre nicht auf den Gegenstand 

des Anspruchs 1 hinweist. 

4.13 In der Zusaxnmenfassung vorstehender Uberlegungen ergibt 

sich, daZ der Gegenstand des Anspruchs 1 vom hier zu 

berucksichtigenden Stand der Technik insgesamt nicht 

nahegelegt ist. Datnit erfUllt Anspruch 1 auch die 

Erfordernisse des Artikels 56 EPU, so dag er in seiner 

geltenden Fassung Rechtsbestand haben kann. 

4.14 Die geltenden Anspruche 2 bis 5 kOnnen sich dem 

rechtsbestndigen Anspruch 1 als abhãngige Anspruche 

ansch1ie1eri, wobei sie dessen Gegenstand weiter 

ausbilden. 

5. 	Auf der Basis des Hauptantrags kann das Streitpatent 

deinnach - in eingeschrãnkter Form - Rechtsbestand haben, 

so dag die angefochtene Entscheidung insgesamt gesehen, 

aufzuheben ist. 

Hilfgantrag. 

Da bereits der Hauptantrag einen patentfahigen Inhalt 

aufweist, brauchte in der mündlichen Verhandlung auf die 

Hi1fsantrge I und II nicht mehr wesentlich eingegangen 

zu werden. Für vorliegende Entscheidung erubrigen sich 

bei dieser Sachlage weitere Ausfuhrungen hierzu. 
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Ent scheidungs forxnel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die 

verwiesen mit der Anordnung, das Patent gem&g Haupt-

antrag, vgl. vorstehenden Abschnitt VI, aufrecht-

zuerhalten. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C.T. Wilson 
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